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Neue Ansätze der Familienzulagen

Stand 1. Januar 1992

In der ersten Nummer der «ZAK» 1992 (Zeitschrift des Bundesamtesfür
Sozialversicherungfür die AHV- und TV-Stellen wurden die neuen Ansätzefür die Familienzulagen

in den Kantonen publiziert, die wir auch unseren Leserinnen und Lesern
gerne zugänglich machen.

1. Kantonalrechtliche Familienzulagen für Arbeitnehmer

Im Verlaufe des Jahres 1991 sind die Familienzulagenregelungen erneut in
verschiedenen Kantonen verbessert worden.

Der Kanton Waadt hat eine Adoptionszulage sowie eine Zulage für kinderreiche
Familien in der Schweiz eingeführt.

In den Kantonen Aargau, Appenzell I.Rh., Glarus, Neuenburg, Obwalden,
St. Gallen, Schaffhausen, Schwyz und Thurgau wurden die Ansätze der Kinderzulagen

angehoben, diejenigen der Ausbildungszulagen in den Kantonen Neuenburg,
Schaffhausen und Thurgau.

Die Kantone Jura, Solothurn und Tessin legten die Ansätze aufgrund der
Teuerungsklausel neu fest.

Schwyz erhöhte die Geburtszulagen.
Die Kantone Basel-Landschaft, Obwalden, Schwyz und Solothurn haben den

Arbeitgeberbeitrag an die kantonalen Familienausgleichskassen gesenkt; die Kantone

Glarus, Jura und St. Gallen haben diesen angehoben.

55



Kantonalrechtliche Familienzulagen für Arbeitnehmer
Stand 1. Januar 1992

Beiträge in Franken Tabelle 1

Kanton Kinderzulage Ausbildungs¬
zulage 11

Altersgrenze Geburts¬
zulage

Arbeitgeberbeiträge
der kantonalen FAK
in % der Lohnsumme

Ansatz je Kind und Monat allge¬
meine

besondere"

ZH 100 16 20/25 1,0
BE 125 - 16 20/25 - 1,6
LU 145 195 16 18/25 600 1,910)

UR 130 - 16 18/25 500 2,0
SZ 150 - 16 20/256» 800 1,8
OW 150 - 16 25/25 - 1,9
NW 150/1752» - 16 18/25 - 1,75
GL 145 - 16 18/25 - 1,95
ZG 180/2302' - 16 20/25 - 1,6'°»
FR 180/2002» 240/2602» 15 20/25 10007» 2,25
SO 160 - 18 18/2512> 550 1,5
BS 130 155 16 25/25 - 1,2
BL 120 150 16 25/25 - 1,5
SH 150 185 16 18/25 6608» 1,5"»
AR 130 - 16 18/25 - 2,0
AI 130/1402» - 16 18/25 - 2,0
SG 140/1752) - 16 18/25 - 1,8l0»
GR 125 150 16 20/25«» - 1,75
AG 140 - 16 20/25 - 1,7
TG 135 150 16 18/25 - 1,7
TI 170 - 16 20/20 - 2,5
VD14) 1205» 1655) 16 20/25«» 12007» '«» 1,9
VS 160/2242) 224/2882) 16 20/25 8007' _9>

NE13) 130/155 180/205 16 20/25«» 800 1,8
180/230 230/280

GE 110/1353» 220 15 20/25 10007» 1,5
JU15> 132/1544' 178 16 25/25 6807» 3,3

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet

" Die erste Grenze gilt für erwerbsunfähige und die zweite für in Ausbildung begriffene Kinder.
2) Der erste Ansatz gilt für die ersten beiden Kinder, der zweite für das dritte und jedes weitere Kind.
3) Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 10 Jahren, der zweite für Kinder über 10 Jahre.
4) Der erste Ansatz gilt für Familien mit einem oder zwei Kindern, der zweite für solche mit drei und

mehr Kindern.
5) Ab dem dritten Kind werden zusätzlich 135 Franken pro Kind ausgerichtet, sofern die Kinder in der

Schweiz leben.
6) Für Kinder, die eine IV-Rente beziehen, werden keine Zulagen gewährt. Im Kanton Waadt wird bei

Ausrichtung einer halben IV-Rente eine halbe Kinderzulage gewährt.
7> Wird auch im Falle einer Adoption ausgerichtet.
8) Sofern das AHV-pflichtige Einkommen die Grenze von 47 300 Franken nicht übersteigt.
9) Keine kantonale Familienausgleichskasse.

I0> Inklusive Beitrag an Familienzulagenordnung für Selbständigerwerbende.
n) Die Ausbildungszulage ersetzt die Kinderzulage; in Kantonen, welche keine Ausbildungszulage

kennen, werden die Kinderzulagen bis zum Ende der Ausbildung, längstens jedoch bis zum
Erreichen der besonderen Altersgrenze ausgerichtet.

121 Die Altersgrenze beträgt 25 Jahre für diejenigen Kinder, die von Geburt oder Kindheit an
vollinvalid sind.

13> Die Ansätze gelten der Reihe nach für das erste, zweite, dritte und ab dem vierten Kind.
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14) Verschiedene ausserkantonale Kassen und Arbeitgeber haben die höheren Ansätze der kantonalen
Familienausgleichskasse auszurichten: 130 Fr. Kinder-, 180 Fr. Ausbildungszulage und 1500 Fr.
Geburtszulage; siehe auch Fussnote 5.

15) Für Bezüger von Kinder- oder Ausbildungszulagen wird eine Haushaltungszulage von 114 Franken
pro Monat ausgerichtet.

15) Bei Mehrlingsgeburten wird die Geburtszulage verdoppelt, ebenso bei gleichzeitiger Adoption von
mehr als einem Kind.

Kantonalrechtliche Familienzulagen für ausländische
Arbeitnehmer mit Kindern im Ausland
Stand 1. Januar 1992

Ausländische Arbeitnehmer, welche mit ihren Kindern (Kinder verheirateter und unverheirateter
Eltern, Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder) in der Schweiz wohnen, sind den schweizerischen
Arbeitnehmern gleichgestellt (siehe Tabelle 1).

Beiträge in Franken Tabelle 2

Kanton AusbildungsAltersgrenze GeburtsZulageberechtigte Kinder
lage61 zulage zulage

Ansatz je Kind und Monat beson¬
meine dere"

ZH 100 _ 16 16/16 _ alle
BE 125 - 16 18/25 - eheliche u. Adoptivkinder
LU 145 195 16 18/25 600 alle
UR 130 16 18/25 - eheliche u. Adoptivkinder
SZ 150 - 16 20/25 - alle
OW 150 - 16 25/25 - alle
NW 150/1752' - 16 18/25 _ alle
GL 145 - 16 18/25 - alle
ZG 180/2302' - 16 20/25 - eheliche u. Adoptivkinder
FR 180/2002' 240/2602' 15 20/25 1000 alle
SO 160 - 18 18/25" 550 alle
BS 130 155 16 25/25 - alle ausser Pflegekindern
BL 120 - 16 25/25 - alle ausser Pflegekindern
SH 150 185 16 18/25 6605) alle
AR 130 - 16 18/25 - alle
AI 130/1402' - 16 18/25 - alle
SG 140/1752' - 16 18/25 - alle
GR 125 - 16 16/16 - alle
AG 140 - 16 16/16 - eheliche u. Adoptivkinder
TG 135 - 16 16/16 - alle
TI 170 - 16 20/20 _ alle
VD 120"" - 16 16/16 - eheliche u. Adoptivkinder
vs 160/2242' 224/288" 16 20/25 800 alle
NE8' 130/155

180/230
— 16 16/16 8009) alle

GE 110/1353' - 15 15/15 ' - alle ausser Pflegekindern
JU1" 132/1544' - 16 16/16 - alle

11 Die erste Grenze gilt für erwerbsunfähige und die zweite für in Ausbildung begriffene Kinder.
21 Der erste Ansatz gilt für die ersten beiden Kinder, der zweite für das dritte und jedes weitere Kind.
3) Der erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 10 Jahren, der zweite für Kinder über 10 Jahre.
4) Der erste Ansatz gilt für Familien mit ein oder zwei Kindern, der zweite für solche mit drei und mehr

Kindern.
5) Sofern das AHV-pflichtige Einkommen die Grenze von 47 300 Franken nicht übersteigt.
6) Die Ausbildungszulage ersetzt die Kinderzulage; in Kantonen, welche keine Ausbildungszulage

kennen, werden die Kinderzulagen bis zum Ende der Ausbildung, längstens jedoch bis zum
Erreichen der besonderen Altersgrenze ausgerichtet.
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7> Die Altersgrenze beträgt 25 Jahre für diejenigen Kinder, die von Geburt oder Kindheit an
vollinvalid sind.

8) Die Ansätze gelten der Reihe nach für das erste, zweite, dritte und ab dem vierten Kind.
9) Für Kinder ausländischer Arbeitnehmer, die in keinem schweizerischen Zivilstandsregister

eingetragen sind, werden keine Geburtszulagen ausgerichtet.
10) Verschiedene ausserkantonale Kassen und Arbeitgeber haben die höhere Zulage der kantonalen

Familienausgleichskasse (130 Fr.) auszurichten.
Für Bezüger von Kinderzulagen wird eine Haushaltungszulage von 114 Franken pro Monat
ausgerichtet.

2. Kantonalrechtliche Familienzulagen für Selbständige
nichtlandwirtschaftlicher Berufe
Stand 1. Januar 1992

Beträge in Franken Tabelle 3

Kanton Kinderzulage Ausbildungs¬
zulage3'

Geburtszulage Einkommensgrenze

Ansatz je Kind und Monat Grundbetrag Kinderzuschlag

LU 145 195 600 30 0004> 4000
UR 130 _ 500 37 000 3300
SZ 150 _ 800 51 000 4000
ZG 180/2302' - - 34 000 2500
SH 150 185 660 45 100 -
AR 130 - - - -
AI 130/1402' - _ 26 000» -
SG 140/1752' _ - 60 000 -
GR 125 150 - - -
» Bei einem Einkommen unter 26 000 Franken ist jedes Kind, bei einem Einkommen zwischen 26 000

und 38 000 Franken sind das zweite und die folgenden Kinder und bei über 38 000 Franken
Einkommen das dritte und die folgenden Kinder zulageberechtigt.

2) Der erste Ansatz gilt für die ersten beiden Kinder, der zweite für das dritte und jedes weitere Kind.
3) Die Ausbildungszulage ersetzt die Kinderzulage; in Kantonen, welche keine Ausbildungszulage

kennen, werden die Kinderzulagen bis zum Ende der Ausbildung, längstens jedoch bis zum
Erreichen der besonderen Altersgrenze (s. Tabelle 1) ausgerichtet.

4) Wird die Einkommensgrenze um höchstens 3000 Franken überschritten, so besteht Anspruch auf
zwei Drittel der Zulagen. Wird sie um mehr als 3000 Franken, höchstens aber um 6000 Franken
überschritten, so besteht Anspruch auf einen Drittel der Zulagen.

3. Kantonalrechtliche Familienzulagen für Nichterwerbstätige

Im Kanton Wallis haben Nichterwerbstätige, deren Einkommen die Grenze gemäss
Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft nicht übersteigt,
Anspruch auf die gleichen Zulagen wie Arbeitnehmer (s. Tabelle 1

Nichterwerbstätige im Kanton Jura haben Anspruch auf ganze Zulagen, sofern
sie wegen ihrer persönlichen Lage keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können
(s. Tabelle 1).

Im Kanton Freiburg haben Nichterwerbstätige unter anderem Anspruch auf
Zulagen, sofern sie seit mindestens sechs Monaten im Kanton ansässig sind, ihr
Einkommen die Grenze für eine volle Zulage gemäss FLG und ihr Nettovermögen
den Betrag von 150 000 Franken nicht übersteigt (s. Tabelle 1).
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4. Kantonalrechtliche Familienzulagen in der Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Arbeitnehmer haben bundesrechtlich (gemäss FLG) Anspruch
auf eine monatliche Haushaltungszulage von 100 Franken, auf Kinderzulagen von
115 Franken für die ersten beiden Kinder und von 120 Franken ab dem dritten Kind
im Talgebiet, von 135 Franken für die ersten beiden Kinder und von 140 Franken ab
dem dritten Kind im Berggebiet.

Kleinbauern haben bundesrechtlich Anspruch auf Kinderzulagen in gleicher
Höhe, sofern ihr reines Einkommen die Einkommensgrenze (EKG) von 27 500
Franken zuzüglich 4000 Franken je zulageberechtigtes Kind nicht übersteigt. Wird
die Einkommensgrenze um höchstens 3000 Franken überschritten, so besteht ein
Anspruch auf zwei Drittel der Zulagen. Wird sie um mehr als 3000, höchstens aber
um 6000 Franken überschritten, so besteht ein Anspruch auf einen Drittel der
Zulagen.

Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über jene Kantone, welche zusätzlich
zum FLG noch kantonale Zulageregelungen erlassen haben. Die unter den einzelnen

Kantonen zu findenden Beträge verstehen sich somit zusätzlich zu den
bundesrechtlichen Ansätzen nach FLG.

Kantonalrechtliche Familienzulagen in der Landwirtschaft
Stand 1. Januar 1992

Monatliche Beiträge in Franken Tabelle 4a

Landwirtschaftliche Arbeitnehmer

Kanton Kinderzulage l) Ausbildungszulage " Geburts¬
zulage

Flaushaltungs-
zulage

Talgebiet Berggebiet Talgebiet Berggebiet

Bund 115/120 135/140 - - - 100

ZH _ _ _ _ _ _
BE 35/35 35/35 - - - 50
FR 180/200 180/200 240/260 240/260 1000» -
SH - - - - 660 -
SG 25/55 5/35 - - - -
VD - - - - 1500" 13> -
vs3> _ _ _ — 800» —

NE8) 15/40 -/20 65/90 45/70 80010> -
60/110 40/90 110/160 90/140

GE2) 110/1352' - 220 - 1000» -
JU - - - - - 154>

> Der erste Ansatz gilt für die ersten beiden Kinder, der zweite für das dritte und jedes weitere Kind,
mit Ausnahme des Kantons Neuenburg. Die Ausbildungszulage ersetzt die Kinderzulage; in
Kantonen, welche keine Ausbildungszulage kennen, sowie nach FLG werden die Kinderzulagen
bis Ende der Ausbildung, längstens jedoch bis zum Erreichen des 25. Altersjahres ausgerichtet.

2) Das Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft findet keine Anwendung. Der
erste Ansatz gilt für Kinder bis zu 10 Jahren, der zweite für Kinder über 10 Jahre.
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3> Die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer haben Anspruch auf eine Zulage in der Höhe der Differenz
zwischen der bundesrechtlichen Familienzulage und der kantonalen Zulage für nichtlandwirtschaftliche

Arbeitnehmer.
4' Nur an Landwirte im Berggebiet.
5) Sofern das steuerbare Einkommen 60 000 Franken nicht übersteigt.
6) Bis zum 31. Dezember des Jahres, in dem das Kind das 15. Altersjahr vollendet; vom 1. Januar des

16. Altersjahres bis 31. Dezember des Jahres, in dem das Kind das 20. Altersjahr vollendet, beträgt
die Zulage 80 Franken.

7) Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die flexible Einkommensgrenze.
8' Die Ansätze gelten der Reihe nach für das erste, zweite, dritte und ab dem vierten Kind.
9) Wird auch im Falle einer Adoption ausgerichtet.

101 Für Kinder ausländischer Arbeitnehmer, die in keinem schweizerischen Zivilstandsregister einge¬
tragen sind, werden keine Geburtszulagen ausgerichtet.

111 Diese Zulage wird nicht an mitarbeitende Familienglieder ausgerichtet.
12) Für Bezüger von Zulagen nach FLG.
131 Bei Mehrlingsgeburten wird die Geburtszulage verdoppelt, ebenso bei gleichzeitiger Adoption von

mehr als einem Kind.

Tabelle 4b

Selbständige Landwirte

Kanton Kinderzulage" Ausbildungszulage" Geburts- Haushaltungs¬
zulage Zulage

Talgebiet Berggebiet Talgebiet Berggebiet

unter über unter über unter über unter über
EKG EKG EKG EKG EKG EKG EKG EKG
FLG FLG7' FLG FLG7' FLG FLG7' FLG FLG7)

Bund 115/120 - 135/140 - - - - - -
ZH _ _ _ _ _ _ _ _ _
BE 35/35 - 35/35 - - - - - -
SO - 115/120 - 135/140 - - - - 550
SH - - - - - - - - 66012)

SG 25/55 140/1755' 5/35 140/175« - - - - -
TI - - 5/5* - - - - - -
VD 50/506» 50/50« 50/50« 50/50« - - - - 700
VS 80/144 80/144 80/144 80/144 144/208 144/208 144/208 144/208 8009)

NE -/- 115/120 -/- 135/140 15/10 - - - -
GE2' 1 10/1352' 110/1352' - - 220 220 - - 10009) -
JU 9/9'" - - - - - - - 154)

Fussnoten unter Tabelle 4a 1992
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